
Update Gewährleistungsrecht

Freitag, 30. Januar 2026

14:00 – 18:00 UhrFo
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Anmeldung per E-Mail oder direkt über die Homepage

An die	 Tel.: 0662/8044-3047
Rechtsakademie	 Fax: 0662/8044-743098
Universität Salzburg	 rechtsakademie@plus.ac.at
Churfürststraße 1	 www.plus.ac.at/rww-fakultaet/rechtsakademie/buero-der-rechtsakademie
5020 Salzburg	 Bürozeiten: Montag, Mittwoch - Freitag: vormittags

Ich melde mich zum Seminar „Update Gewährleistungsrecht“   am 30.01.2026 
an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salz-
burg verbindlich an.

Name: .....................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................

Tel.Nr.: ....................................................................................................

FaxNr.: .....................................................................................................

email: ......................................................................................................

o	 Ich stimme zu, dass mein Name und meine o.a. Kontaktdaten in einem  
	 Teilnehmerverzeichnis, das den Seminarunterlagen beiliegt, angeführt werden.

Wir ersuchen Sie, mit Ihrer Anmeldung die Seminargebühr von € 330,00 
einzuzahlen: UniCredit Bank Austria, IBAN: AT53 1100 0069 5383 4600, 
Kontowortlaut: Universität Salzburg, BIC: BKAUATWW, Verwendungszweck: 
„Rechtsakademie PVS 520000_01, 300126“. Für den zweiten und jeden fol-
genden Teilnehmer aus demselben Unternehmen: Teilnahmegebühr € 265,00. 

Bei Abmeldung  später als Montag vor dem Seminartermin werden 50 % des 
Seminarbeitrages verrechnet.
Bei unentschuldigter Nichtteilnahme trotz verbindlicher Anmeldung ist der 
gesamte Seminarbeitrag zu entrichten.

Achtung: ANMELDUNG bis 23. Januar 2026

Beschränkte Teilnehmerzahl!

Datum/Unterschrift:................................................................................... 	
 	
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes 2018 (DSG). Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.

Rechtsakademie



Update Gewährleistungsrecht

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Faber

Freitag, 30. Januar 2026 
Toskanatrakt der Salzburger Residenz

Churfürststraße 1, 5020 Salzburg
(Hörsaal ist beschildert!)

Seminargebühr: € 330,00
(inkl. Seminarunterlagen und Pausenbuffet)

Anmeldung: bis 23. Januar 2026

beschränkte Teilnehmerzahl!

Bei Überbelegung des Seminars bemühen wir uns um zusätzliche Termine und  
müssen uns daher Terminänderungen vorbehalten!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Univ.-Prof. Dr. Martin Auer 

Dekan

Besuchen Sie unsere neue Homepage: 

www.plus.ac.at/rww-fakultaet/rechtsakademie/buero-der-rechtsakademie

Programm

 
Im Zentrum des Seminars steht die Präsentation und kritische Analyse der wichtigsten 
Entscheidungen von OGH und allenfalls EuGH zum Gewährleistungsrecht des ABGB 
und VGG unter Einschluss schadenersatzrechtlicher Bezüge aus den letzten ca. ein bis 
eineinhalb Jahren. Die nachstehende Übersicht versteht sich als vorläufige; Ergänzungen 
werden bis Jahresbeginn 2026 vorgenommen.

14.00 Uhr Beginn des Seminares

Mangelhaftigkeit der Leistung

	 Unter anderem:
•	 Vermutung der Mangelhaftigkeit im Übergabezeitpunkt

Gewährleistungsausschluss und Verzicht auf entstandene  
Gewährleistungsansprüche

Gewährleistungsbehelfe

	 Unter anderem:
•	 „derart schwerwiegender Mangel“ iSv § 12 Abs 4 Z 1 VGG
•	 Geringfügiger Mangel
•	 Einzelheiten zur Rückabwicklung 

16.00 Uhr -  Pausenbuffet 

Gewährleistungs- und Verjährungsfristen

Ersatz von Mangel- und Mangelfolgeschäden, Ersatzansprüche gegen Hersteller

	 Unter anderem:
•	 Anspruch gegen Kfz-Hersteller: u.a. Berufung auf Rechtsirrtum infolge erteilter 		
	 Typengenehmigung; Schadensbemessung
•	 Anspruch gegen Motorhersteller: u.a. Ersatz für Spät- und Dauerfolgen (erhöhte 		
	 Wartungskosten); Schadensbemessung 

18.00 Uhr Ende des Seminars 


